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Kirchengesetz  
über die nicht rechtsfähige Versorgungsstiftung  
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

(VStiftG) 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
Name und Sitz 

(1) Die Stiftung trägt den Namen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“. Sie wurde 
errichtet durch das Kirchengesetz über die Errichtung einer nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ vom 3. Dezember 1993 (ABl. 1994 S. 4), geändert am 25. April 
2008 (Abl. 2008 S. 224). 

(2) Sie ist eine nicht rechtsfähige kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts. 
(3) Sitz der Stiftung ist Darmstadt. 

§ 2 
Stiftungszweck 

(1) Die Stiftung hat den Zweck, 

1. für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und 

2. soweit die Kirchenleitung dies durch Beschluss festlegt, für weitere der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau zugehörige kirchliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen,  

die Finanzierung von Versorgungsleistungen abzudecken, soweit diese nicht anderweitig abgesichert sind. Sie 
sichert damit die Erfüllung der Versorgungsansprüche, die den Pfarrerinnen und Pfarrern, Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit 
Anwartschaft auf lebenslange Versorgung sowie ihren Hinterbliebenen zustehen.  

(2) Für die Erfüllung der Versorgungsleistungen nicht benötigte Erträge können zur Finanzierung der 
Beihilfeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger verwendet werden. 

§ 3 
Stiftungsvermögen 

(1) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand von anderem Vermögen getrennt zu verwalten. 

(2) Die Erträge des Stiftungsvermögens sind zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. Davon ausgenommen 
ist die Rücklagenbildung und die Zuführung zum Stiftungsvermögen.  

(3) Die Kirchenleitung ermittelt wenigstens alle fünf Jahre die Höhe der nicht anderweitig gedeckten 
Versorgungsverpflichtungen durch ein versicherungsmathematisches Gutachten. Beihilfeverpflichtungen bleiben 
dabei unberücksichtigt.  

(4) Die Erträge des Stiftungsvermögens sind nach Abzug der Verwaltungskosten dem Stiftungsvermögen mindestens 
solange zuzuführen, bis es den nach Absatz 3 ermittelten Versorgungsverpflichtungen entspricht. 

(5) Die Zuführung zum Stiftungsvermögen kann auch dadurch erfolgen, dass aus den Erträgen des 
Stiftungsvermögens sonstige dem Stiftungszweck entsprechende Maßnahmen der Versorgungssicherung finanziert 
werden. 

(6) Die Kirchensynode kann abweichend von den Absätzen 4 und 5 auf Vorschlag der Kirchenleitung jeweils für ein 
Haushaltsjahr beschließen, ob und in welchem Umfange Erträge des Stiftungsvermögens zur Zahlung von laufenden 
Versorgungsleistungen und Beihilfen in Anspruch genommen werden können. 

§ 4 
Leitung und Verwaltung 

(1) Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die Versorgungsstiftung.  

(2) Er vertritt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau in Angelegenheiten der Versorgungsstiftung im Rechts- 
und Geschäftsverkehr. Dies gilt nicht für den Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sowie die Aufnahme oder Vergabe von Darlehen, soweit es sich nicht um den Erwerb 
oder Veräußerung handelbarer Finanzprodukte handelt. 

(3) Die Fach- und Rechtsaufsicht führt die Kirchenleitung. 

(4) Sie bestimmt für die Geschäftsführung eine sachkundige Mitarbeiterin oder einen sachkundigen Mitarbeiter der 
Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ist wegen des Geschäftsumfanges der Stiftung 
eine haupt- oder nebenberufliche Geschäftsführung erforderlich, so können hierfür Stellen im Stellenplan der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau errichtet werden.  

(5) Die Verwaltung der Stiftung wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens getragen. 
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§ 5 
Stiftungsvorstand 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern, die von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit 
dem Finanzausschuss der Kirchensynode für jeweils fünf Kalenderjahre berufen werden. Ihm soll ein Mitglied der 
Kirchensynode angehören. 

(2) Die Tätigkeit im Stiftungsvorstand ist, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, ehrenamtlich. Der Ersatz 
persönlicher Auslagen und die Zahlung von Aufwandsentschädigungen richten sich nach den kirchenrechtlichen 
Bestimmungen.  

§ 6 
Haushalt 

Vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres hat der Stiftungsvorstand einen Haushalt aufzustellen.  

§ 7 
Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfung erfolgt durch das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
Das Prüfungsergebnis ist der Kirchenleitung und dem Rechnungsprüfungsausschuss der Kirchensynode mitzuteilen. 

§ 8 
Aufhebung der Stiftung 

Die Aufhebung der Stiftung bedarf der Form eines Kirchengesetzes. Bei der Aufhebung der Stiftung fällt das 
Vermögen an die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. 

§ 9 
Satzung 

Das Nähere regelt eine Satzung. Die Kirchenleitung erlässt und ändert diese Satzung im Einvernehmen mit dem 
Kirchensynodalvorstand. 

§ 10 
Übergangsbestimmung 

Die derzeitigen Mitglieder des Stiftungsvorstands und weitere zu berufende Mitglieder bleiben bis zum 31.3.2021 im 
Amt.  

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Errichtung einer 
nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ vom 3. Dezember 1993 
(ABl. 1994 S. 4), geändert am 25. April 2008 (ABl. 2008 S. 224), außer Kraft. 
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 Synopse  
Geltende Fassung Neufassungsentwurf 

 
Änderungsvorschläge RA 

Kirchengesetz über die Errichtung 
einer nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung 

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ 
Vom 3. Dezember 1993 

(ABl. 1994 S. 4), geändert am 25. April 2008 (ABl. 2008 
S. 224) 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 
 

Kirchengesetz über die nicht rechtsfähige „Versor-
gungsstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau“ 
Vom  

 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 
 

Kirchengesetz über die nicht rechtsfähige „Ver-
sorgungsstiftung der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau“ 
Vom  

 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen: 

 

§ 1 
 

(1) Unter dem Namen „Versorgungsstiftung der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau“ wird eine nicht 
rechtsfähige kirchliche Stiftung errichtet, die mit Inkraft-
treten dieses Kirchengesetzes entstanden ist. 
 

§ 1 Name und Sitz 
 

(1) Die Stiftung trägt den Namen „Versorgungsstiftung 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“. 
Sie wurde errichtet durch das Kirchengesetz über 
die Errichtung einer nicht rechtsfähigen „Versor-
gungsstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau“ vom 3. Dezember 1993. 

(2) Sie ist eine nicht rechtsfähige kirchliche Stiftung 
öffentlichen Rechts. 

§ 1 Name und Sitz 
 

(1) Die Stiftung trägt den Namen „Versorgungsstiftung 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“. 
Sie wurde errichtet durch das Kirchengesetz über 
die Errichtung einer nicht rechtsfähigen „Versor-
gungsstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau“ vom 3. Dezember 1993 (ABl. 1994 
S. 4), geändert am 25. April 2008 (Abl. 2008 S. 
224). . 

(2) Sie ist eine nicht rechtsfähige kirchliche Stiftung 
öffentlichen Rechts. 

(2) Sitz der Stiftung ist Darmstadt. 
 

(3) Sitz der Stiftung ist Darmstadt. 
 

 

§ 2 
 

(1) Die Stiftung hat den Zweck, die durch die Evangeli-
sche Kirche in Hessen und Nassau aufzubringenden 
Versorgungsleistungen abzudecken, damit die Erfüllung 
der Versorgungsansprüche sichergestellt ist, die den 
Pfarrerinnen und Pfarrern, Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

§ 2 Stiftungszwecke 
 

(1) Die Stiftung hat den Zweck, 
1. für die Evangelische Kirche in Hessen und 

Nassau und 
2. soweit die Kirchenleitung dies durch Be-

schluss festlegt, für weitere der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau zuge-
hörige kirchliche Körperschaften, Anstalten 

§ 2 Stiftungszwecke 
 
(1) Die Stiftung hat den Zweck, 

1. für die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau und 

2. soweit die Kirchenleitung dies durch Be-
schluss festlegt, für weitere der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau zu-
gehörige kirchliche Körperschaften, An-

http://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/19120.pdf#page=4
http://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/19120.pdf#page=4
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Geltende Fassung Neufassungsentwurf 
 

Änderungsvorschläge RA 

mit Anwartschaft auf lebenslängliche Versorgung sowie 
deren Hinterbliebenen zustehen. 
 

und Stiftungen,  
die Finanzierung von Versorgungsleistungen abzu-
decken, soweit diese nicht anderweitig abgesichert 
sind. Sie sichert damit die Erfüllung der Versor-
gungsansprüche, die den Pfarrerinnen und Pfarrern, 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und sonsti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Anwartschaft 
auf lebenslange Versorgung sowie ihren Hinterblie-
benen zustehen.  

 

stalten und Stiftungen,  
die Finanzierung von Versorgungsleistungen ab-
zudecken, soweit diese nicht anderweitig abgesi-
chert sind. Sie sichert damit die Erfüllung der Ver-
sorgungsansprüche, die den Pfarrerinnen und 
Pfarrern, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit 
Anwartschaft auf lebenslange Versorgung sowie 
ihren Hinterbliebenen zustehen.  

 
(2) Durch das Stiftungsvermögen soll eine angemesse-
ne Absicherung der nicht gedeckten Versorgungsver-
pflichtungen erreicht werden. 
 

( 2 ) Durch das Stiftungsvermögen soll eine angemes-
sene Absicherung der nicht gedeckten Versorgungsver-
pflichtungen erreicht werden. 
 
 

 

 (2) Für die Erfüllung der Versorgungsleistungen nicht 
benötigte Erträge können zur Finanzierung der Beihilfe-
leistungen für Versorgungsempfängerinnen und  Ver-
sorgungsempfänger verwendet werden. 
 

(2) Für die Erfüllung der Versorgungsleistungen nicht 
benötigte Erträge können zur Finanzierung der Beihil-
feleistungen für Versorgungsempfängerinnen und  
Versorgungsempfänger verwendet werden. 

§ 3 
 

Das bisher angesammelte Rücklagenvermögen, das 
nicht zur Deckung sonstiger Verpflichtungen bestimmt 
ist, wird vollständig in das Stiftungsvermögen überführt. 
Wertpapierbestände werden mit 90 v. H. des Kurs- oder 
Anteilswertes zum 30. 9. 1992 bewertet. 
 

§ 3 Ausgangsvermögen 
 

Das bisher angesammelte Rücklagenvermögen, das 
nicht zur Deckung sonstiger Verpflichtungen bestimmt 
ist, wird vollständig in das Stiftungsvermögen überführt. 
Wertpapierbestände werden mit 90 v. H. des Kurs- oder 
Anteilswertes zum 30. 9. 1992 bewertet. 
 

 

§ 4 
 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand von ande-
rem Vermögen getrennt zu halten. Der Ertrag des Stif-
tungsvermögens und sein zweckgebundener Bestand 
dürfen nur entsprechend dem Stiftungszweck verwendet 
werden. 
 

§ 3 Stiftungsvermögen 
 

(1) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand von 
anderem Vermögen getrennt zu verwalten.   
 
(2) Die Erträge des Stiftungsvermögens sind zur Erfül-
lung der Stiftungszwecke zu verwenden. Davon ausge-
nommen ist die Rücklagenbildung und die Zuführung 
zum Stiftungsvermögen.  

§ 3 Stiftungsvermögen 
 
(1) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand von 
anderem Vermögen getrennt zu verwalten.   
 
(2) Die Erträge des Stiftungsvermögens sind zur Erfül-
lung des Stiftungszwecks zu verwenden. Davon aus-
genommen ist die Rücklagenbildung und die Zufüh-
rung zum Stiftungsvermögen.  
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Geltende Fassung Neufassungsentwurf 
 

Änderungsvorschläge RA 

  
§ 5 

(1) Spätestens alle fünf Jahre ist durch versicherungs-
mathematisches Gutachten die Höhe der durch Drittleis-
tungen nicht gedeckten Versorgungsverpflichtungen für 
die Berechtigten zu ermitteln. 
 

(3) Die Kirchenleitung ermittelt wenigstens alle fünf Jah-
re die Höhe der nicht anderweitig gedeckten Versor-
gungsverpflichtungen durch ein versicherungsmathema-
tisches Gutachten (erforderliches Vermögen). Beihil-
feverpflichtungen bleiben dabei unberücksichtigt.  
 
 
 

(3) Die Kirchenleitung ermittelt wenigstens alle fünf 
Jahre die Höhe der nicht anderweitig gedeckten Ver-
sorgungsverpflichtungen durch ein versicherungsma-
thematisches Gutachten (erforderliches Vermögen). 
Beihilfeverpflichtungen bleiben dabei unberücksichtigt.  
 

(2) Die Erträge des Stiftungsvermögens sind nach Ab-
zug der Verwaltungskosten dem bestehenden Stif-
tungsvermögen solange zuzuführen, als 90 v. H. des 
Kurswertes zum Schluss eines Kalenderjahres die nach 
Abs. 1 ermittelten Versorgungsverpflichtungen nicht 
erreichen. 
 

(4) Die Erträge des Stiftungsvermögens sind nach Ab-
zug der Verwaltungskosten dem bestehenden Stiftungs-
vermögen mindestens solange zuzuführen, bis das nach 
Absatz 3 ermittelte Vermögen erreicht ist. 
 

(4) Die Erträge des Stiftungsvermögens sind nach 
Abzug der Verwaltungskosten dem bestehenden Stif-
tungsvermögen mindestens solange zuzuführen, bis 
es den nach Absatz 3 ermittelten Versorgungsver-
pflichtungen entspricht. 
 

(3) Die Zuführung zum Stiftungsvermögen kann auch 
dadurch erfolgen, dass aus den Erträgen des Stiftungs-
vermögens sonstige Versorgungssicherungsmaßnah-
men finanziert werden. 
 

(5) Die Zuführung zum Stiftungsvermögen kann auch 
dadurch erfolgen, dass aus den Erträgen des Stiftungs-
vermögens sonstige dem Stiftungszweck entsprechende 
Maßnahmen der Versorgungssicherung finanziert wer-
den. 
 

(5) Die Zuführung zum Stiftungsvermögen kann auch 
dadurch erfolgen, dass aus den Erträgen des Stif-
tungsvermögens sonstige dem Stiftungszweck ent-
sprechende Maßnahmen der Versorgungssicherung 
finanziert werden. 
 

(4) Die Kirchensynode kann abweichend von den Ab-
sätzen 2 und 3 auf Vorschlag der Kirchenleitung jeweils 
für ein Haushaltsjahr beschließen, ob und gegebenen-
falls in welchem Umfange Erträgnisse des Stiftungs-
vermögens zur Zahlung von laufenden Versorgungsleis-
tungen in Anspruch genommen werden können. 
 

(6) Die Kirchensynode kann abweichend von den Absät-
zen 4 und 5 auf Vorschlag der Kirchenleitung jeweils für 
ein Haushaltsjahr beschließen, ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfange Erträge des Stiftungsvermögens  zur 
Zahlung von laufenden Versorgungsleistungen und Bei-
hilfen in Anspruch genommen werden können. 
 

(6) Die Kirchensynode kann abweichend von den Ab-
sätzen 4 und 5 auf Vorschlag der Kirchenleitung je-
weils für ein Haushaltsjahr beschließen, ob und gege-
benenfalls in welchem Umfange Erträge des Stif-
tungsvermögens  zur Zahlung von laufenden Versor-
gungsleistungen und Beihilfen in Anspruch genommen 
werden können. 
 

(5) Solange das Stiftungsvermögen den nach Absatz 1 
erforderlichen Stand nicht erreicht, sollen Haushalts-
überschüsse, soweit sie nicht aus den Zuweisungsbud-
gets für die Kirchengemeinden und Dekanate stammen, 
zugeführt werden. 
 

gestrichen 
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§ 6 
… 
(2) Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die Stif-
tung. Der Anlageausschuss verantwortet die Anlage-
grundsätze und berät den Vorstand. 

… 
 

§ 4 Leitung und Verwaltung 
 
(1) Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die  Ver-
sorgungsstiftung.  
 
(2) Er vertritt die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau in Angelegenheiten der Versorgungsstiftung im 
Rechts- und Geschäftsverkehr. Dies gilt nicht für den 
Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Auf-
nahme oder Vergabe von Darlehen, soweit es sich nicht 
um den Erwerb oder Veräußerung handelbarer Finanz-
produkte handelt. 
 

§ 4 Leitung und Verwaltung 
 
(1) Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die  Ver-
sorgungsstiftung.  
 
(2) Er vertritt die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau in Angelegenheiten der Versorgungsstiftung 
im Rechts- und Geschäftsverkehr. Dies gilt nicht für 
den Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten so-
wie die Aufnahme oder Vergabe von Darlehen, soweit 
es sich nicht um den Erwerb oder Veräußerung han-
delbarer Finanzprodukte handelt. 
 

 (3) Die Fach- und Rechtsaufsicht führt die Kirchenlei-
tung. 

(3) Die Fach- und Rechtsaufsicht führt die Kirchenlei-
tung. 

§ 9 
 

Für die Geschäftsführung soll eine sachkundige Mitar-
beiterin oder ein sachkundiger Mitarbeiter der Kirchen-
verwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau bestimmt werden. Ist wegen des Geschäftsum-
fanges der Stiftung eine haupt- oder nebenberufliche 
Geschäftsführung erforderlich, so können hierfür Stellen 
im Stellenplan der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau errichtet werden. Die Kosten fallen dem Stif-
tungsvermögen zur Last. 
 

 
(4) Für die Geschäftsführung ist eine sachkundige Mit-
arbeiterin oder ein sachkundiger Mitarbeiter der Kir-
chenverwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau zu bestimmen. Ist wegen des Geschäftsum-
fanges der Stiftung eine haupt- oder nebenberufliche 
Geschäftsführung erforderlich, so können hierfür Stellen 
im Stellenplan der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau errichtet werden.  
 
(5) Die Verwaltung der Stiftung wird aus den Erträgen 
des Stiftungsvermögens getragen. 
 

(4) Sie bestimmt für die Geschäftsführung eine sach-
kundige Mitarbeiterin oder einen sachkundigen Mitar-
beiter der Kirchenverwaltung der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau. Ist wegen des Geschäfts-
umfanges der Stiftung eine haupt- oder nebenberufli-
che Geschäftsführung erforderlich, so können hierfür 
Stellen im Stellenplan der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau errichtet werden.  
 
(5) Die Verwaltung der Stiftung wird aus den Erträgen 
des Stiftungsvermögens getragen. 
 

§ 6 
 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern, die von der Kirchenleitung im Einverneh-
men mit dem Finanzausschuss der Kirchensynode für 
jeweils drei Kalenderjahre berufen werden. Ein Anlage-
ausschuss, der aus mindestens fünf Mitgliedern besteht, 
wird auf Vorschlag der Kirchenleitung nach Anhörung 
des Kirchensynodalvorstandes von der Kirchensynode 
für jeweils fünf Kalenderjahre gewählt. 
 

§ 5 Stiftungsvorstand 
 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens vier 
Mitgliedern, die von der Kirchenleitung im Einvernehmen 
mit dem Finanzausschuss der Kirchensynode für jeweils 
fünf Kalenderjahre berufen werden.  Ihm soll ein Mitglied 
der Kirchensynode angehören. 
 
 

§ 5 Stiftungsvorstand 
 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens vier 
Mitgliedern, die von der Kirchenleitung im Einverneh-
men mit dem Finanzausschuss der Kirchensynode für 
jeweils fünf Kalenderjahre berufen werden.  Ihm soll 
ein Mitglied der Kirchensynode angehören. 
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Die Tätigkeit im Stiftungsvorstand und im Anlageaus-
schuss ist, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, 
ehrenamtlich. Die persönlichen Auslagen für die Tätig-
keit im Dienste der Stiftung sind in angemessener Form 
zu ersetzen. Eine Aufwandsentschädigung kann gezahlt 
werden. 
 
 

(2) Die Tätigkeit im Stiftungsvorstand ist, sofern die Sat-
zung nichts anderes bestimmt, ehrenamtlich. Der Ersatz 
persönlicher Auslagen und die Zahlung von Aufwands-
entschädigungen richten sich nach den kirchenrechtli-
chen Bestimmungen.  
 

(2) Die Tätigkeit im Stiftungsvorstand ist, sofern die 
Satzung nichts anderes bestimmt, ehrenamtlich. Der 
Ersatz persönlicher Auslagen und die Zahlung von 
Aufwandsentschädigungen richten sich nach den kir-
chenrechtlichen Bestimmungen.  
 

§ 7 
 

Vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres hat der Stif-
tungsvorstand einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der 
die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und 
Ausgaben bildet. 
 
 

§ 6 Haushalt 
 

Vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres hat der Stif-
tungsvorstand einen Haushalt aufzustellen. , der die 
Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Aus-
gaben bildet. 
 
 

§ 6 Haushalt 
 

Vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres hat der Stif-
tungsvorstand einen Haushalt aufzustellen.. 
 

§ 8 
 

Die Rechnungsprüfung erfolgt durch das Rechnungs-
prüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau. Das Prüfungsergebnis ist der Kirchensynode 
mitzuteilen. 
 

§ 7 Rechnungsprüfung 
 

Die Rechnungsprüfung erfolgt durch das Rechnungsprü-
fungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau. Das Prüfungsergebnis ist der Kirchenleitung und 
dem Rechnungsprüfungsausschuss der Kirchensynode 
mitzuteilen. 
 
 

§ 7 Rechnungsprüfung 
 
Die Rechnungsprüfung erfolgt durch das Rechnungs-
prüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau. Das Prüfungsergebnis ist der Kirchenleitung 
und dem Rechnungsprüfungsausschuss der Kirchen-
synode mitzuteilen. 
 

§ 10 

 
(2) Die Aufhebung der Stiftung bedarf der Form eines 
Kirchengesetzes. Bei der Aufhebung der Stiftung fällt 
das Vermögen an die Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau. 

§ 8 Aufhebung der Stiftung 
 

Die Aufhebung der Stiftung bedarf der Form eines Kir-
chengesetzes. Bei der Aufhebung der Stiftung fällt das 
Vermögen an die Evangelische Kirche in Hessen und 

Nassau. 

§ 8 Aufhebung der Stiftung 
 
Die Aufhebung der Stiftung bedarf der Form eines 
Kirchengesetzes. Bei der Aufhebung der Stiftung fällt 
das Vermögen an die Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau. 

 
 
 
(1) Das Nähere regelt eine Satzung. Die Kirchenleitung 
erlässt und ändert diese Satzung im Einvernehmen mit 
dem Kirchensynodalvorstand. 

 

§ 9 Satzung 
 

Das Nähere regelt eine Satzung. Die Kirchenleitung 
erlässt und ändert diese Satzung im Einvernehmen mit 
dem Kirchensynodalvorstand. 
 

 

§ 9 Satzung 
 
Das Nähere regelt eine Satzung. Die Kirchenleitung 
erlässt und ändert diese Satzung im Einvernehmen 
mit dem Kirchensynodalvorstand. 
 

  

http://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18971
http://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18971


 Anlage zu Drucksache Nr. 56/18 
 

 § 10 Übergangsbestimmung 
 

Die Mitglieder des Stiftungsvorstands bleiben bis zum 
Ablauf der ursprünglichen Amtszeit im Amt.  
 

§ 10 Übergangsbestimmung 
 

Die derzeitigen Mitglieder des Stiftungsvorstands und 
weitere zu berufende Mitglieder bleiben bis zum Ab-
lauf der ursprünglichen Amtszeit 31. März.2021 im 
Amt.  
 

§ 11 
 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 
 

§ 11 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Errichtung 
einer nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ 
Vom 3. Dezember 1993 
(ABl. 1994 S. 4), geändert am 25. April 2008 (ABl. 2008 
S. 224), außer Kraft 
 

§ 11 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Errichtung 
einer nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ 
Vom 3. Dezember 1993 
(ABl. 1994 S. 4), geändert am 25. April 2008 (ABl. 
2008 S. 224), außer Kraft 
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